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Gesetzentwurf 

der Staatsregierung 

zur Änderung des Gesetzes über die Zuständigkeiten zum Vollzug wirtschafts-
rechtlicher Vorschriften 

A) Problem 

Die Corona-Wirtschaftshilfen des Bundes und des Freistaates werden in Bayern nicht 
von einer staatlichen Behörde, sondern von der Industrie- und Handelskammer für Mün-
chen und Oberbayern (IHK) als Bewilligungsstelle auf der Grundlage von § 47b Abs. 1 
der Zuständigkeitsverordnung (ZustV) abgewickelt. Insgesamt bearbeitete die IHK rund 
350 000 Anträge von Unternehmen. Die meisten Programme der Corona-Wirtschafts-
hilfen sind als zweistufiges Verfahren aufgebaut, sodass nach der Bewilligung eine 
Überprüfung im Wege einer sog. Schlussabrechnung folgt. Unternehmen haben die 
Schlussabrechnung bis 30. Juni 2023 bzw. mit Fristverlängerung bis 31. Dezem-
ber 2023 einzureichen. Anschließend prüft die IHK die Schlussabrechnungen. Die 
Corona-Wirtschaftshilfen wurden zum Teil auf Grundlage von Planzahlen gewährt. Die 
Unternehmen legen in der Schlussabrechnung Ist-Zahlen vor. Die IHK erwartet, dass 
sie in zahlreichen Fällen nach den Schlussabrechnungen Hilfen zurückfordern muss. 
Unternehmen, die die Rückforderung nicht sofort zahlen können, erhalten Ratenzah-
lungsmöglichkeiten gemäß der Bayerischen Haushaltsordnung. Zahlen die Unterneh-
men die Hilfen nicht zurück, müssen die Rückforderungsbescheide der IHK ggf. voll-
streckt werden.  

Finanzämter sind gemäß Art. 25 des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Voll-
streckungsgesetzes (VwZVG) für die Vollstreckung von Geldforderungen des Staates 
zuständig, wobei es sich nach dem Wortlaut der Vorschrift um Leistungsbescheide des 
Staates handeln muss, also solche, die von staatlichen Behörden erlassen werden. Die 
IHK ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und keine staatliche Behörde. Sie 
wird allerdings im Rahmen der Abwicklung der Hilfen aufgrund der Delegation des 
§ 47b ZustV ausnahmsweise für den Staat tätig. Bescheide öffentlich-rechtlicher Kör-
perschaften werden nicht von den Finanzämtern vollstreckt. Vielmehr obliegt die Voll-
streckung den öffentlich-rechtlichen Körperschaften grundsätzlich selbst.  

Die den außergewöhnlichen Umständen geschuldete Übertragung der an sich staatli-
chen Aufgaben auf die IHK nach § 47b ZustV sollte nicht dazu führen, dass die IHK mit 
ihren beschränkten Kapazitäten auch die Vollstreckung einer Vielzahl entsprechender 
Rückforderungsbescheide zu gewährleisten hat. Wären für die Corona-Wirtschaftshil-
fen die regulären bayerischen (staatlichen) Bewilligungsstellen zuständig geblieben, 
dann wären die Finanzämter über Art. 25 VwZVG automatisch und unstrittig Vollstre-
ckungsbehörden. Gesamtstaatlich betrachtet, ist eine Vollstreckung der Rückforde-
rungsbescheide durch die Finanzämter der kostengünstigste und effizienteste Weg zur 
Bewältigung dieser außergewöhnlichen und lediglich temporären Aufgabe.  

Derselbe Regelungsbedarf besteht bei möglichen künftigen Rückforderungen der Bay-
erischen Energie-Härtefallhilfe, die gemäß § 47b Abs. 2 ZustV ebenfalls ausnahms-
weise von der IHK und nicht von staatlichen Behörden abgewickelt wird.  

 

B) Lösung 

Die Zuständigkeit der Finanzämter für die Vollstreckung der Rückforderungsbescheide 
der IHK in diesen Fällen soll rechtssicher geregelt werden. Dazu soll im Gesetz über 
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die Zuständigkeiten zum Vollzug wirtschaftsrechtlicher Vorschriften ein neuer Art. 19b 
geschaffen werden. 

Die Änderung ist die kostengünstigste Variante, da am wenigsten externe Kosten ent-
stehen. Würden nicht die Finanzämter vollstrecken, müsste die IHK externe Dienstleis-
ter beauftragen. Für die Lösung spricht zudem, dass der gesamte Vollstreckungspro-
zess in staatlicher Hand verbleibt. Rückforderung und Vollstreckung gegen Unterneh-
men erfordern Expertise, Fingerspitzengefühl und Erfahrung. Daher erscheint es vor-
zugswürdig, dass die Aufgabe so weit wie möglich von erfahrenen Institutionen durch-
geführt wird.  

Die IHK erwartet etwa 100 000 bis 200 000 Rückforderungsbescheide. Es wird daher 
mit einer vierstelligen Zahl von Vollstreckungsfällen über einen Zeitraum von rund vier 
Jahren gerechnet, die sich örtlich auf die 76 Finanzämter in Bayern verteilen. Daher 
kann die entstehende Mehrbelastung bei den Finanzämtern im Rahmen der vorhande-
nen Stellen und Mittel bewältigt werden. 

 

C) Alternativen 

Keine 

 

D) Kosten 

Durch das Gesetz entstehen weder kommunalen Gebietskörperschaften noch Bürgern 
oder der Wirtschaft zusätzliche Kosten. Die Finanzämter sind bereits für die Vollstre-
ckung von Leistungsbescheiden des Staates zuständig. Durch die Vollstreckung der 
hier geregelten Bescheide der IHK entstehen keine weiteren externen Kosten. Die Voll-
streckung durch Finanzämter ist effizienter und kostengünstiger als eine Vollstreckung 
durch die IHK, welche mangels eigener Vollstreckungsabteilung externe Dienstleister 
einsetzen müsste.  

 

E) Konnexität 

Es entstehen keine neuen Aufgaben für kommunale Gebietskörperschaften. 
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Gesetzentwurf 

zur Änderung des Gesetzes über die Zuständigkeiten zum Vollzug wirtschafts-
rechtlicher Vorschriften 

 

§ 1 

Das Gesetz über die Zuständigkeiten zum Vollzug wirtschaftsrechtlicher Vorschrif-
ten (ZustWiG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Januar 2005 (GVBl. S. 17, 
BayRS 700-2-W), das zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 23. Mai 2022 (GVBl. S. 221) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Nach Art. 19a wird folgender Art. 19b eingefügt: 

„Art. 19b 

Vollstreckung von Corona-Wirtschaftshilfen und Energie-Härtefallhilfen 

(1) Die Finanzämter sind Vollstreckungsbehörden für Leistungsbescheide, die 
die Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern nach § 47b der 
Zuständigkeitsverordnung erlassen hat zur 

1. Abwicklung der Corona-Überbrückungshilfe des Bundes für kleine und mittel-
ständische Unternehmen, der außerordentlichen Wirtschaftshilfe des Bundes 
anlässlich der Coronapandemie, der Bayerischen Lockdown-Hilfe, der Bayeri-
schen Corona-Härtefallhilfe oder des Corona-Sonderfonds des Bundes für Mes-
sen und Ausstellungen, 

2. Abwicklung der Bayerischen Energie-Härtefallhilfe für Unternehmen. 

(2) Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 und Art. 25 Abs. 2 des Bayerischen Verwaltungszustel-
lungs- und Vollstreckungsgesetzes gelten entsprechend.“ 

2. Dem Art. 20 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

„(3) Art. 19b tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2030 außer Kraft.“ 

 

§ 2 

Dieses Gesetz tritt am …[einzufügen: Datum des Inkrafttretens] in Kraft. 

 

 

Begründung: 

A) Allgemeines 

Finanzämter sind gemäß Art. 25 des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Voll-
streckungsgesetzes (VwZVG) für die Vollstreckung von Geldforderungen des Staates 
zuständig, die durch Leistungsbescheid des Staates, d. h. durch staatliche Behörden 
geltend gemacht werden. Die IHK für München und Oberbayern ist indes eine Körper-
schaft des öffentlichen Rechts und keine staatliche Behörde. Die Abwicklung der 
Corona-Wirtschaftshilfen und Energie-Härtefallhilfen ist eine staatliche Aufgabe, die an 
sich von staatlichen Behörden wahrzunehmen wäre. Aufgrund der besonderen Um-
stände wurden die Aufgaben auf die IHK für München und Oberbayern übertragen. 
Dennoch sollte die Vollstreckung von Rückforderungen von den Finanzämtern durch-
geführt werden, wie es bei Bescheiden staatlicher Behörden der Fall ist. Daher ist es 
gerechtfertigt, die Zuständigkeit für die Vollstreckung dieser Bescheide der IHK für Mün-
chen und Oberbayern den Finanzämtern rechtssicher zu übertragen.  
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B) Besonderer Teil 

Zu den einzelnen Vorschriften 

Zu § 1 

Zu Nr. 1: 

Geregelt wird die Zuständigkeit der Finanzämter für die Vollstreckung von Bescheiden 
der IHK für München und Oberbayern im Vollzug der genannten Corona-Wirtschafts-
hilfsprogramme sowie der Energie-Härtefallhilfe.  

Mit Abs. 1 soll die Zuständigkeit der Finanzämter als Vollstreckungsbehörde auch auf 
diese Bescheide erstreckt werden.  

Abs. 2 erklärt dabei die bei der Vollstreckung durch die Finanzämter einschlägigen Ver-
fahrensregelungen für entsprechend anwendbar.  

So hat die IHK für München und Oberbayern den Finanzämtern jeweils Vollstreckungs-
ersuchen mit Vollstreckbarkeitserklärung zu übermitteln (Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 VwZVG). 

Ferner gelten für das Verfahren der Finanzämter und die Kosten der Vollstreckung die 
Vorschriften der Abgabenordnung entsprechend (Art. 25 Abs. 2 Satz 1 VwZVG). Zudem 
findet für Rechtsmittel gegen Vollstreckungsmaßnahmen die Finanzgerichtsordnung 
Anwendung, soweit nicht ein anderer Rechtsweg ausdrücklich gegeben ist (Art. 25 
Abs. 2 Satz 2 VwZVG).  

Im Übrigen sind für die Vollstreckung der Verwaltungsakte der IHK München und 
Oberbayern auch ohne ausdrückliche Bezugnahme die einschlägigen allgemeinen und 
besonderen Vorschriften des VwZVG (insbesondere Art. 19 ff., Art. 23, Art. 24 Abs. 2 
und 3 sowie Art. 28 VwZVG) zu beachten. 

Zu Nr. 2: 

Die IHK für München und Oberbayern wird die Schlussabrechnungen in den Jah-
ren 2023 bis 2025 (eventuell auch noch 2026) bearbeiten. Daher können Vollstreckun-
gen von Rückforderungsbescheiden – auch nach Ablauf von Stundungen und mögli-
chen Gerichtsverfahren – noch bis mindestens Ende 2029 erforderlich sein. Das Au-
ßerkrafttreten wird daher mit einem zeitlichen Puffer von einem Jahr zum Ablauf des 
31. Dezember 2030 vorgesehen.  



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring



Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 c auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung des Gesetzes über die Zuständigkeiten zum Vollzug 

wirtschaftsrechtlicher Vorschriften (Drs. 18/28528)

- Erste Lesung -

Eine Aussprache findet hierzu nicht statt. Wir kommen damit gleich zur Zuweisung an 

den federführenden Ausschuss. Ich schlage vor, den Gesetzentwurf dem Ausschuss 

für Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, Medien und Digitalisierung als federfüh­

rendem Ausschuss zu überweisen. Erhebt sich Widerspruch? – Nein. Dann ist das so 

beschlossen.

Protokollauszug
145. Plenum, 11.05.2023 Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode 1

descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link
https://www.bayern.landtag.de/webangebot2/webangebot/vorgangsanzeige?wp=18&drsnr=28528
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, Medien und 
Digitalisierung 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 
Drs. 18/28528 

zur Änderung des Gesetzes über die Zuständigkeiten zum Vollzug wirtschafts-
rechtlicher Vorschriften 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter: Alexander König 
Mitberichterstatter: Martin Stümpfig 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für Wirtschaft, Landesentwicklung, 
Energie, Medien und Digitalisierung federführend zugewiesen.  
Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
den Gesetzentwurf endberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 78. Sitzung am 
25. Mai 2023 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
den Gesetzentwurf in seiner 102. Sitzung am 6. Juli 2023 endberaten und mit 
folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  empfohlen mit der Maßgabe, dass in § 2 als Datum des In-
krafttretens der „1. August 2023“ eingefügt wird. 

Kerstin Schreyer 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 18/28528, 18/29870 

Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Zuständigkeiten zum Vollzug wirt-
schaftsrechtlicher Vorschriften 

§ 1 

Das Gesetz über die Zuständigkeiten zum Vollzug wirtschaftsrechtlicher Vorschrif-
ten (ZustWiG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Januar 2005 (GVBl. S. 17, 
BayRS 700-2-W), das zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 23. Mai 2022 (GVBl. S. 221) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Nach Art. 19a wird folgender Art. 19b eingefügt: 

„Art. 19b 

Vollstreckung von Corona-Wirtschaftshilfen und Energie-Härtefallhilfen 

(1) Die Finanzämter sind Vollstreckungsbehörden für Leistungsbescheide, die 
die Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern nach § 47b der 
Zuständigkeitsverordnung erlassen hat zur 

1. Abwicklung der Corona-Überbrückungshilfe des Bundes für kleine und mittel-
ständische Unternehmen, der außerordentlichen Wirtschaftshilfe des Bundes 
anlässlich der Coronapandemie, der Bayerischen Lockdown-Hilfe, der Bayeri-
schen Corona-Härtefallhilfe oder des Corona-Sonderfonds des Bundes für Mes-
sen und Ausstellungen, 

2. Abwicklung der Bayerischen Energie-Härtefallhilfe für Unternehmen. 

(2) Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 und Art. 25 Abs. 2 des Bayerischen Verwaltungszustel-
lungs- und Vollstreckungsgesetzes gelten entsprechend.“ 

2. Dem Art. 20 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

„(3) Art. 19b tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2030 außer Kraft.“ 

 

§ 2 

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2023 in Kraft. 
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Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher



Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Ich rufe den Tagesordnungs-

punkt 8 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung des Gesetzes über die Zuständigkeiten zum Vollzug 

wirtschaftsrechtlicher Vorschriften (Drs. 18/28528)

- Zweite Lesung -

Eine Aussprache hierzu findet nicht statt. Wir kommen deshalb sofort zur Abstimmung. 

Der Abstimmung zugrunde liegen der Gesetzentwurf der Staatsregierung, Drucksa-

che 18/28528, und die Beschlussempfehlung mit Bericht des federführenden Aus-

schusses für Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, Medien und Digitalisierung auf 

Drucksache 18/29870. Der federführende Ausschuss für Wirtschaft, Landesentwick-

lung, Energie, Medien und Digitalisierung empfiehlt Zustimmung zum Gesetzentwurf. 

Der endberatende Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integra-

tion empfiehlt ebenfalls Zustimmung mit der Maßgabe, dass in § 2 als Datum des In-

krafttretens der "1. August 2023" eingefügt wird. Im Einzelnen verweise ich hierzu auf 

Drucksache 18/29870.

Wer dem Gesetzentwurf mit dieser Maßgabe zustimmen will, den bitte ich um das 

Handzeichen. – Die Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, FREIE WÄHLER, 

CSU und FDP sowie der Abgeordnete Plenk (fraktionslos). Gegenstimmen! – Bei Ge-

genstimme der Abgeordneten Swoboda (fraktionslos) und Müller (fraktionslos) sowie 

der AfD-Fraktion. Enthaltungen? – Sehe ich keine. Damit ist das so beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, führen wir gemäß § 56 der Ge-

schäftsordnung sofort die Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfacher 

Form durchzuführen. – Es erhebt sich kein Widerspruch.

Wer dem Gesetzentwurf in der soeben beschlossenen Fassung seine Zustimmung 

geben will, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben. – Die Fraktionen von BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN, der SPD, der FREIEN WÄHLER, der CSU und der FDP sowie 

Protokollauszug
150. Plenum, 18.07.2023 Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode 1

descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link
https://www.bayern.landtag.de/webangebot2/webangebot/vorgangsanzeige?wp=18&drsnr=28528


der Abgeordnete Plenk (fraktionslos). Gegenstimmen! – Die Abgeordneten Swoboda 

(fraktionslos) und Müller (fraktionslos) sowie die AfD-Fraktion. Enthaltungen? – Keine 

Enthaltungen. Das Gesetz ist damit angenommen. Es hat den Titel: "Gesetz zur Ände-

rung des Gesetzes über die Zuständigkeiten zum Vollzug wirtschaftsrechtlicher Vor-

schriften".

Protokollauszug
150. Plenum, 18.07.2023 Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode 2



Gesetz- und Verordnungsblatt vom 31.07.2023

Da dieses Dokument größer als 1 MB ist, wird es aus technischen Gründen nicht in die

Vorgangsmappe eingefügt.

Download dieses Dokuments hier

https://www.bayern.landtag.de/www/ElanTextAblage_WP18/GVBl/2023/GVBl-2023-Nr-14.pdf

	Deckblatt
	Initiativdrucksache 18/28528 vom 18.04.2023
	Plenarprotokoll Nr. 145 vom 11.05.2023
	Beschlussempfehlung mit Bericht 18/29870 des WI vom 06.07.2023
	Beschluss des Plenums 18/30342 vom 18.07.2023
	Plenarprotokoll Nr. 150 vom 18.07.2023
	Gesetz- und Verordnungsblatt vom 31.07.2023

